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[bookmark: _Toc56420329]
Ablauf Berichtserstellung
1. Wegleitung zu ASTRA Berichtsvorlage EP durchlesen.
2. EP Statische Überprüfung erstellen gemäss Wegleitung.
3. Falls vorgängig ein Entwurfsexemplar an ASTRA abgegeben wird, muss der Ausdruck auf der Titelseite mit ENTWURF versehen werden (Papier- und elektronische Form).
a. Prüfung durch ASTRA-Filiale/BHU/FU und allfällige Ergänzung
b. Allfällige Korrekturen durch Ersteller vornehmen
4. [bookmark: _Ref36540028]Der Berichtserstellter druckt den endgültigen EP-Bericht 1-fach aus, unterzeichnet das Exemplar und versendet dieses an die betreffende ASTRA-Filiale (Abgabe per Postweg oder an Sitzung).
Der Bericht ist als A3 Booklet (bis ca. max. 120 Seiten) abzugeben. Zum Binden nur Bostitch verwenden oder lose abliefern. Ab ca. 120 Seiten muss A4 doppelseitig verwendet werden, mit Kalt-/Heissleimverfahren binden. Spiralrücken, Klammern etc. sind nicht zulässig.
5. Der Berichtserstellter erstellt eine PDF-Datei des Berichtes. In der PDF-Datei sind alle Seiten auf A4 hoch zu drehen, damit die A4-Seite beim Ausdruck auf A3-Booklet voll ausgenutzt werden kann. Die elektronische Fassung wird ebenfalls unterzeichnet.
6. Statische Überprüfung in den Formaten Word-Datei und PDF-Datei auf USB-Stick abspeichern und der ASTRA-Filiale zusenden.
7. [bookmark: _Hlk39158984]Sämtliche statischen Modelle, dessen Resultate verwendet wurden, sind in importierbarer Form auf dem UBS-Stick abzuspeichern.
8. [bookmark: _Hlk27987910]Sämtliche Fotos, die im Verlauf der Überprüfung gemacht wurden, sind ebenso auf dem USB-Stick abzuspeichern. Die Fotos sind so zu drehen, damit die Betrachtung richtig ist.
9. [bookmark: _Ref36540046]Der Bericht wird seitens ASTRA-Filiale geprüft. Sind keine Korrekturen mehr nötig, wird der Bericht genehmigt. Bei allfälligen Korrekturen des Berichtes, wird dieser mit den Korrekturangaben an den Ersteller zurückgesandt und der Ablauf fängt wieder bei Punkt 4 an.
[bookmark: _Toc56420330]
Anlass der statischen Überprüfung
Beauftragt ist eine statische Überprüfung, bei der jedoch einige Besonderheiten zu beachten sind. Die Hintergründe und die Zielsetzung sind im Folgenden kurz zusammengefasst.
[bookmark: _Toc56420331]Sonderbewilligungen
Das Bundesamt für Strassen ist auf dem Nationalstrassennetz für die Erteilung von Sonderbewilligungen (SOBE) für Sondertransporte zuständig. Die Abmessungen und Lasten von Sondertransporten können die von gewöhnlichen Fahrzeugen, welche ohne Sonderbewilligung verkehren, deutlich überschreiten. Neben besonderen Anforderungen an Lichtraumprofil und Geometrie der Strasse muss in diesem Zusammenhang auch die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der zu befahrenden Brücken nachgewiesen sein.
[bookmark: _Toc56420332]Vergleichsrechnung durch KUBA-ST
Dieser Nachweis wird nur in absoluten Ausnahmefällen individuell und detailliert für einen bestimmten Sondertransport geführt. In der Regel geschieht die Beurteilung durch eine Vergleichsrechnung an einem vereinfachten statischen Ersatzsystem mithilfe der Software KUBA-ST.
Die Software KUBA-ST verfügt über eine Datenbank, in der die Brücken des Nationalstrassennetzes mit ihren wichtigsten statischen Parametern (Spannweiten, Querschnittsbreiten, usw.) hinterlegt sind. Zudem ist bei jedem Tragwerk bekannt, nach welcher Norm es bemessen wurde.
Mit diesen Informationen ist eine Vergleichsrechnung möglich. Über die hinterlegten statischen Parameter berechnet KUBA-ST, welche Beanspruchung durch die Normbelastung verursacht wird. Diese Beanspruchung wird als Widerstand angenommen. In einem nächsten Schritt berechnet KUBA-ST, welche Beanspruchung durch einen Sondertransport (ggf. mit begleitendem Verkehr) verursacht würde. Wenn die Beanspruchung durch den Sondertransport geringer ist als jene durch die Normbelastung, kann der Sondertransport gemäss der Vergleichsrechnung bewilligt werden.
[bookmark: _Toc56420333]Problemstellung
Damit eine Sonderbewilligung erteilt werden kann, müssen Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit für alle Tragwerke, die entlang der Route befahren werden, auf diese Weise nachgewiesen werden. Dabei kommt es vor, dass wegen einer einzigen Brücke die Bewilligung nicht erteilt werden kann. Diese Engstellen im Nationalstrassennetz sollen so weit wie möglich behoben werden.
[bookmark: _Toc56420334]Zielsetzung
In einem vorhergehenden Projekt wurden die kritischen Objekte identifiziert und priorisiert. In der Reihenfolge entsprechend der Priorität werden statische Überprüfungen vorgenommen, um statische Reserven zu mobilisieren. Die statischen Reserven werden als Erfüllungsgrade ausgedrückt.
Damit die nachgewiesenen statischen Reserven effizient für die Erteilung von Sonderbewilligungen genutzt werden können, müssen die Erfüllungsgrade für die Anwendung in KUBA-ST aufbereitet werden.
[bookmark: _Toc56420335]Ablauf der statischen Überprüfung



[bookmark: _Ref36820699][bookmark: _Ref36820707]Abbildung 1	Ablauf der Überprüfung

Die statische Überprüfung SOBE erfolgt in Anlehnung an die Norm SIA 269, hat jedoch einen deutlich reduzierten Umfang und betrifft auch nur einen Teil des Tragwerks. Die Beurteilung der Grundlagen und die Zustandserfassung finden dabei nur soweit statt, wie es zur Beurteilung von Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit im jetzigen Zustand nötig ist. Eine Prognose der Zustandsentwicklung findet allenfalls qualitativ statt. Erhaltungsmassnahmen sind im Allgemeinen nicht vorgesehen. Sollten im Verlauf der Bearbeitung Probleme oder Unsicherheiten auftreten, die eine Überprüfung gemäss SIA 269 nahelegen, ist diese dem Auftraggeber vorzuschlagen.
[bookmark: _Toc56420336]Grundlagen
Das Grundlagenstudium besteht aus dem Studium der Bauwerksakten, insbesondere die folgenden, falls vorhanden:
· Schalungs- und Armierungspläne
· Bemessungsstatik
· Überprüfungsstatik
· Nutzungsvereinbarung und Projektbasis bzw. Nutzungsplan und Sicherheitsplan
· Überprüfungsberichte
· Inspektionsberichte
Die Inhalte von Nutzungsvereinbarung und Projektbasis sind zu prüfen und zu aktualisieren bzw. neu zu erarbeiten, falls nicht vorhanden. Dies jedoch nur so weit, wie es für die statische Überprüfung erforderlich ist.
Die Aktualisierung der Inhalte von Nutzungsvereinbarung und Projektbasis beinhaltet in Abhängigkeit des Detaillierungsgrads unter anderem
· die Einwirkungen,
· die Baustoff- und Baugrundeigenschaften,
· das Tragwerksmodell
· und die geometrischen Grössen.
Die Aktualisierung berücksichtigt in Abhängigkeit des Detaillierungsgrads unter anderem
· die Ereignisse während der Nutzung insbesondere die Einwirkungen, welchen das Bauwerk nachweislich ausgesetzt wurde,
· die Erkenntnisse aus Beobachtungen und Messungen während der bisherigen Nutzung,
· die bisherigen Erhaltungsmassnahmen,
· die Resultate von Zustandserfassungen (Hauptinspektionen, Zwischeninspektionen und Begehungen),
· die vereinbarten Nutzungszustände während der Restnutzungsdauer,
· die Erfahrung aus dem Verhalten vergleichbarer Tragwerke unter vergleichbarer Nutzung,
· die für die Berechnung verwendeten Normen sowie die getroffenen Lastannahmen, inkl. der Annahmen für Kriechen, Schwinden u.a. und
· Erkenntnisse bezüglich der geschichtlichen Bauweisen, des verwendeten Tragwerksmodells, welche bei dem zu prüfenden Bauwerk zur Anwendung kamen.
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis werden nicht als separate Dokumente erstellt, sondern in das Dokument der statischen Überprüfung integriert.
[bookmark: _Toc56420337]
Zustandserfassung und Zustandsbeurteilung
Der Zustand wird gemäss den Ergebnissen der letzten Inspektion angenommen. Es ist zwingend eine Begehung vorzunehmen, um die Angaben des Inspektionsberichts auf ihre Aktualität zu prüfen. Es ist eine visuelle Kontrolle von statisch relevanten Bauteilen vorvorzunehmen, sofern die Zugänglichkeit ohne besondere Massnahmen möglich ist.
Messtechnische Untersuchungen sind erst im Fall einer detaillierten Überprüfung zu planen. Der Zustand nicht inspizierbarer Bauteile wird als plangemäss vorausgesetzt, sofern nicht Schäden vermutet werden müssen. Ist Letzteres der Fall, sind die entsprechenden Bauteile zu inspizieren.
Grundsätzlich beschränkt sich die Zustandserfassung auf Befunde mit unmittelbarer Relevanz für Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit, nicht jedoch auf Probleme der Dauerhaftigkeit. Werden im Rahmen der Begehung anderweitige Probleme festgestellt, die eine Überprüfung gemäss SIA 269 nahelegen, ist diese dem Auftraggeber vorzuschlagen.
Der Zustand wird in Hinblick auf die zu führenden Nachweise beurteilt.
Es wird eine Prognose der Zustandsentwicklung getroffen. Diese zielt insbesondere darauf, die zeitliche Gültigkeit der Nachweise zu beurteilen.
[bookmark: _Toc56420338]Tragwerksanalyse und Nachweise
Die statische Überprüfung erfolgt auf Basis der Aktualisierung von Einwirkungen, Baustoff- und Baugrundeigenschaften, Tragwerksmodelle, geometrische Grössen, Tragwiderstände und Verformungsvermögen sowie Einflüsse von Schädigungsmechanismen. Sie kann in mehreren Stufen mit zunehmender Vertiefung erfolgen.
Für den Nachweis der Tragsicherheit ist der Erfüllungsgrad gemäss SIA Norm 269 zu ermitteln. Vorgängig sind dazu vom Auftragnehmer festzulegen und mit dem Auftraggeber (ASTRA-Filiale und FU) abzusprechen: 
· die zu verwendenden Lastmodelle und α-Beiwerte
· der Umfang der Überprüfungen
· der Umfang von allfälligen Iterationen
[bookmark: _Hlk39738114]Die Überprüfung erfolgt in der Regel unter Verwendung des Lastmodells 1 nach SIA 261. Sofern eine Aktualisierung der Verkehrslasten gemäss SIA 269/1 Ziff. 10.2.1 zulässig ist, sind zusätzlich die Einwirkungen mit dem aktualisierten Lastmodell gemäss SIA 269/1 zu untersuchen, wobei in erster Linie die Aktualisierung unter Beachtung des Befahrens von Kranfahrzeugen mit einem Gewicht von 96t untersucht werden soll.
[bookmark: _Hlk45546106]Die Nachweise sind nach dem deterministischen Verfahren (Nachweis nach Konzept der Teilsicherheitsbeiwerte). Probabilistische Nachweise (unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Basisvariablen) sind nicht Bestandteil des Auftrags.
Allfällige Reserven sind zu ermitteln und auszuweisen – auch über Erfüllungsgrade von 1 hinaus. Damit wird bezweckt, dass die vorgenommene Überprüfung auch bei Beurteilung der künftigen Zunahme des Verkehrs genutzt werden kann.
[bookmark: _Hlk45546187]Für die massgebenden Nachweise sind die Auswirkungen separat für jeden Lastfall anzugeben.
Abweichend von üblichen statischen Überprüfungen sind einige Besonderheiten zu beachten, die weiter in Kapitel 4 beschrieben werden.
[bookmark: _Toc56420339]Erfüllungsgrade nach vorhandenen Unterlagen
Falls bereits eine statische Überprüfung entsprechend SIA 260 ff vorliegt, sind die Erfüllungsgrade nach Möglichkeit zu extrahieren. Die Berechnungen sind zu ergänzen, sofern die Erfüllungsgrade nicht in der vorgeschriebenen Form (Kapitel 4) angegeben werden können.
Ausserdem sind die Annahmen der vorhandenen statische Überprüfung aufgrund der Erkenntnisse des Grundlagenstudiums und der Zustandserfassung zu prüfen. Das Tragwerksmodell ist zu prüfen. Die vorhandene statische Überprüfung wird in den Anhang aufgenommen.
[bookmark: _Toc56420340]
Überschlägige Nachweise
Wenn keine geeignete statische Überprüfung vorhanden ist, müssen die Nachweise neu geführt werden. In der Regel sind zunächst überschlägige statische Nachweise zu führen, deren Berechnungsannahmen auf der sicheren Seite liegen. Dabei sollen die Erkenntnisse aus der Zustandserfassung einfliessen.
Um unnötige Iterationen zu vermeiden und bereits auf Stufe der überschlägigen Nachweise die offensichtlichen Reserven zu mobilisieren, ist folgender Mindest-Detaillierungsgrad verbindlich:
· Aktualisierung der ständigen Einwirkungen soweit mit den vorliegenden Unterlagen möglich
· Aktualisierung der veränderlichen Einwirkungen gemäss den gültigen Normen
· Aktualisierung der Baustoff- und Baugrundeigenschaften soweit mit den vorliegenden Unterlagen möglich
· [bookmark: _Hlk55812630]Berücksichtigung günstig wirkender Schnittgrössen (Beispiel: Drucknormalkraft beim Momentennachweis)
· Berücksichtigung von Schnittgrössen aus gleicher Laststellung anstelle von Schnittgrössen auf der Umhüllenden (Beispiel: Ausnutzung der Biegebewehrung für den Querkraftnachweis ohne Querkraftbewehrung)
· Angemessene Berücksichtigung der Lastausbreitung, ggf. mittels FEM-Plattenberechnung
In Abhängigkeit der Resultate der überschlägigen Nachweise sind dem Bauherrn weitergehende Untersuchungen in Form von detaillierten Nachweisen vorzuschlagen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die normativen Erfüllungsgrade nicht erreicht wurden, oder wenn voraussichtlich weitere Reserven mit vertretbarem Aufwand ausgewiesen werden können.
Der Umfang der detaillierten Nachweise und Untersuchungen ist dem Auftraggeber schriftlich mit Begründung und mit Angabe der beigezogenen Dritten (Name und Adresse der Firmen und Experten) sowie unter Angabe des Aufwands (Kosten Auftragnehmer und Kosten Dritter) zu unterbreiten. Die Genehmigung erfolgt schriftlich (auch E-Mail möglich), eventuell nach einer Besprechung.
[bookmark: _Toc56420341]Detaillierte Nachweise
Der Detaillierungsgrad wird dort erhöht, wo die grössten Unsicherheiten bestehen bzw. wo die grössten Reserven im Verhältnis zum Aufwand zu erwarten sind. Dies können unter anderem vertiefte Untersuchungen in folgenden Bereichen sein:
· Aktualisierung der ständigen Lasten durch Kontrolle der Abmessungen
· Aktualisierung der Betondruckfestigkeit aufgrund von Versuchen an Bohrkernen (die rechnerische Festigkeitsentwicklung kann schon bei den überschlägigen Nachweisen berücksichtigt werden)
· Kontrolle der Stahlzugfestigkeit anhand von Zugproben
· vertiefte Zustandsuntersuchungen, sofern ein Einfluss auf die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit besteht
· Verwendung von Tragwerksmodellen, welche Lastausbreitung und räumliche Tragwirkung berücksichtigen
· Tragsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung von plastischen Umlagerungen mit Nachweis eines ausreichenden Verformungsvermögens
· Verwendung von verfeinerten Widerstandsmodellen, welche jedoch hinreichend durch Versuche und Theorie belegt sind, z.B. ausgewählte Widerstandsmodelle aus Modelcode
[bookmark: _Ref36556090][bookmark: _Ref38816371][bookmark: _Toc56420342]
Besondere Vorgaben an Erfüllungsgrade für KUBA-ST
[bookmark: _Hlk39154911]Aufgrund der gegebenen Problemstellung unterscheidet sich die Arbeitsweise in einigen Punkten von der einer üblichen statischen Überprüfung. Diese Punkte sind im Wesentlichen die Folgenden:
· Es ist ein einziges Lastmodell konsequent zu verwenden.
· Nur die Lastmodelle gemäss Auflistung sind möglich.
· Für die Tragsicherheit ist nur der Grenzzustand Typ 2 mit Verkehr als Leiteinwirkung zu untersuchen.
· Es werden keine Nachweise für Lager, Pfeiler, Widerlagerwand und angrenzende Stützmauer geführt.
· Die Erfüllungsgrade werden nach einem definierten Schema ermittelt.
Die Besonderheiten werden im Folgenden genauer definiert.
[bookmark: _Ref55808054][bookmark: _Toc56420343]Verwendetes Lastmodell (mit Angabe der Norm und α-Beiwerte)
Folgende Belastungsnormen sind möglich (abschliessende Aufzählung):
· 174	Norm SIA 260, 261, 261/1 (2003) B: Ohne Ausnahmetransporte
· 181	Norm SIA 269/1 (2011) αQ1 = 0.7; αQ2 = 0.5; αqi = 0.5
· 182	Norm SIA 269/1 (2011) αQ1 = 0.7; αQ2 = 0.5; αqi = 0.4
· 183	Norm SIA 269/1 (2011) αQ1 = 0.7; αQ2 = 0.5; αqi = 0.7
· 184	Norm SIA 269/1 (2011) αQ1 = 0.6; αQ2 = 0.4; αqi = 0.4
· 185	Norm SIA 269/1 (2011) αQ1 = 0.5; αQ2 = 0.4; αqi = 0.4
[bookmark: _Hlk45549549]Es sind nur die Erfüllungsgrade für jene Aktualisierung anzugeben, für welche als erstes normativ ausreichende Erfüllungsgrade angegeben werden können. Sind die Erfüllungsgrade für alle Aktualisierungen normativ unzureichend, sind nur jene für das günstigste Lastmodell anzugeben.
Auf keinen Fall sollen die jeweils tiefsten Erfüllungsgrade für unterschiedliche Lastmodelle angegeben werden, da im Berechnungsprogramm KUBA-ST nur ein Lastmodell zur Abschätzung des Widerstands bzw. der Gebrauchsgrenze hinterlegt werden kann.
[bookmark: _Ref55808097][bookmark: _Toc56420344]Massgebender Erfüllungsgrad Tragsicherheit
Der massgebende Erfüllungsgrad Tragsicherheit auf Biegung ist der tiefste Wert in Längsrichtung. Der Erfüllungsgrad in der Querrichtung ist ebenfalls zu bestimmen. Dabei wird in der Regel ein duktiles Verhalten vorausgesetzt. 
Der massgebende Erfüllungsgrad Tragsicherheit auf Querkraft ist der tiefste Wert für Querkraft in Längsrichtung bzw. Durchstanzen. Der Erfüllungsgrad für Querkraft bzw. Durchstanzen in Querrichtung soll auch bestimmt werden. Dabei wird in der Regel ein sprödes Verhalten angenommen.
Bei schiefen Platten, bei welchen die Längs- bzw. Querrichtung nicht klar erkennbar ist, gilt der minimale Erfüllungsgrad beider angenommenen Tragwirkungen.

Bei der Ermittlung des Erfüllungsgrads ist es entscheidend ob sich dieser allein auf eine Betrachtung am Querschnitt, oder aber ob sich dieser auf die Systemtraglast bezieht. Tragreserven lassen sich nur mit Bezug zur Systemtraglast quantifizieren. 
Je nachdem, ob der Erfüllungsgrad unter Anwendung des unteren oder des oberen Grenzwertsatzes der Plastizitätstheorie ermittelt wurde, resultieren untere oder obere Grenzwerte des Erfüllungsgrads, die gegebenenfalls weit von der Systemtraglast entfernt liegen. Es ist daher für die Quantifizierung der Systemreserven wichtig, dass bekannt ist, wie der Erfüllungsgrad ermittelt wurde und wie gut der angegebene Grenzwert in etwa sein kann. Mit Angabe des Erfüllungsgrads ist daher stets eine entsprechende Beurteilung abzugeben. Es ist ausserdem zu beachten, dass Aufgrund des Nachweisformats bei der Ermittlung des Erfüllungsgrads die Behandlung der Vorspannung auf der Last- bzw. auf der Widerstandsseite nicht zum gleichen Ergebnis führt, obwohl statisch kein Unterschied vorhanden ist. 
Aus Gründen der Konsistenz wird daher verlangt, dass die isostatische Wirkung der Vorspannung auf der Widerstandsseite und der statisch unbestimmte Teil (Zwängungen) auf der Einwirkungsseite betrachtet wird.


Folgende Werte werden ausgewiesen:
· nTM,längs	Massgebender Erfüllungsgrad Tragsicherheit auf Biegung in Längsrichtung
· nTM,quer	Massgebender Erfüllungsgrad Tragsicherheit auf Biegung in Querrichtung
· nTV,längs	Massgebender Erfüllungsgrad Tragsicherheit auf Querkraft in Längsrichtung
· nTV,quer	Massgebender Erfüllungsgrad Tragsicherheit auf Querkraft in Querrichtung

[bookmark: _Ref55808113][bookmark: _Toc56420345]Massgebender Erfüllungsgrad Gebrauchstauglichkeit
[bookmark: _Ref38359561]In der Regel werden keine Nachweise der Gebrauchstauglichkeit geführt. Ergeben sich jedoch aus dem Inspektionsbericht oder aus der Begehung Hinweise auf Risse im Stahlbeton, die auf eine Überbeanspruchung hindeuten, sind bei den betroffenen Bewehrungen Spannungsnachweise zu führen.
Der Erfüllungsgrad der Gebrauchstauglichkeit ist definiert als Cd,act / Ed,act, wobei Cd,act die aktualisierte Gebrauchsgrenze und Ed,act der Überprüfungswert der Auswirkung ist.
Als Gebrauchsgrenze für die Stahlspannungen gilt σs ≤ fsd – 80 N/mm2 gemäss Korrigenda SIA 262‑C1:2017, Tabelle 17, «Verhindern eines Fliessens der Bewehrung für häufige Lastfälle gemäss SIA 260».
Sofern relevant, sind Bauzustände (Lehrgerüst, provisorische Stützen, Taktschiebeverfahren, Vorschubgerüst, Freivorbau, etc.) zu berücksichtigen.
Grundsätzlich ist der Erfüllungsgrad der Gebrauchstauglichkeit nur für die Bewehrung zu führen, welche überwiegend durch Biegung im statischen System beansprucht wird. In den Bügeln werden keine Spannungsnachweise geführt. Folgender Werte werden ausgewiesen:
· nBM	Massgebender Erfüllungsgrad Gebrauchstauglichkeit auf Biegung
· nBV = 9	Massgebender Erfüllungsgrad Gebrauchstauglichkeit auf Querkraft
Wo kein Gebrauchstauglichkeitsnachweis geführt wurde oder dieser offensichtlich nicht relevant ist, wird nBM = 9 ausgewiesen. Auch wenn rechnerisch ein höherer Wert als 9 ermittelt wurde, ist höchstens ein Wert von 9 zu erfassen.
Zwar existiert in KUBA-ST auch die Möglichkeit einen Erfüllungsgrad für die Gebrauchstauglichkeit auf Querkraft zu hinterlegen, dieser ist jedoch im Rahmen dieser Überprüfung nicht relevant und wird daher als nBV = 9 ausgewiesen.
[bookmark: _Toc56420346]
Günstigster fiktiver Fahrstreifen
[bookmark: _Hlk55809484]Optional wird das Ingenieurbüro beauftragt, den günstigsten fiktiven Fahrstreifen zu finden und die Erfüllungsgrade dazu auszuweisen. Der Hintergrund ist der Folgende:
Innerhalb einer Dauerbewilligung erhält der Sondertransport keine Fahrvorschriften. Das bedeutet, dass der Sondertransport die Brücken auf ganzer Verkehrsfläche überqueren darf. In der Vergleichsrechnung wird dabei immer die ungünstigste Laststellung angenommen. Oft befindet sich diese theoretisch ungünstigste Laststellung auf der Standspur, was dazu führt, dass die Dauerbewilligung ohne Fahrvorschriften nicht erteilt werden kann.
Alternativ kann jedoch eine Einzelbewilligung mit Fahrvorschriften geprüft werden. Dabei erhält der Fahrer der Sondertransports für jede Brücke die Vorschrift, auf welcher Spur die Brücke passiert werden muss. Indem das Ingenieurbüro den günstigsten fiktiven Fahrstreifen findet und die zugehörigen Erfüllungsgrade bestimmt, kann das ASTRA auf Grundlage dieser Parameter mit KUBA-ST günstigere Bewilligungen mit Fahrvorschriften erteilen.

Die Anwendung von Lastmodell 1 geschieht folgendermassen:
· Die α-Beiwerte werden gleich gewählt wie in den anderen statischen Berechnungen des Berichts. Die Kombinationen gemäss Kapitel 4.1 sind möglich.
· Die Erfüllungsgrade werden nach dem gleichen Schema wie für den massgebenden Lastfall bestimmt. Für die Tragsicherheit sind die bis zu vier Erfüllungsgrade gemäss Kapitel 4.2 zu ermitteln und für die Gebrauchstauglichkeit die bis zu zwei Erfüllungsgrade gemäss Kapitel 4.3.
· Der fiktive Fahrstreifen 1 wird über die gesamte Länge der Brücke in gleicher Lage angenommen. Die Lage wird relativ zur Fahrbahnmarkierung gewählt. Der fiktive Fahrstreifen 1 liegt dabei entweder mittig auf einer tatsächlichen Fahrspur oder mittig auf einer Fahrbahnmarkierung. Die Lage ist möglichst günstig zu wählen. (Für diesen Fahrstreifen wird letztlich die Einzelbewilligung mit Fahrvorschrift geprüft und ggf. erteilt.)
· Der fiktive Fahrstreifen 2 wird für jeden Nachweis in der massgebenden Lage angenommen, d.h. die Lage kann variieren.
· Die Lasten für Restflächen gelten unverändert.
· Fahrstreifen 1 und 2 liegen nicht zwingend direkt nebeneinander.
· Die Achslasten der fiktiven Fahrstreifen 1 und 2 können asymmetrisch zur fiktiven Fahrbahnachse stehen, d.h. SIA 261 (2014) 10.2.2.4 gilt unverändert.
· Die günstigste Lage für den fiktiven Fahrstreifen 1 ist gefunden, wenn der Massgebende der bis zu sechs Erfüllungsgrade maximiert wurde, d.h. folgende Grösse ist zu maximieren:
min(nTM,längs; nTM,quer; nTV,längs; nTV,quer; nBM; nBV)
· In einigen Fällen hat eine Verschiebung des fiktiven Fahrstreifens 1 keinen Einfluss auf den massgebenden Erfüllungsgrad, weil der massgebende Erfüllungsgrad durch den fiktiven Fahrstreifen 2 verursacht wird. Für diese Fälle ist der massgebende Erfüllungsgrad zu maximieren, der infolge einer Verschiebung des fiktiven Fahrstreifens 1 variiert werden kann.
(Beispiel: Die Auskragung einer Brücke ist schwach bemessen, weshalb der fiktive Fahrstreifen 2 permanent auf der Auskragung angeordnet wird. Der Erfüllungsgrad nTV,quer wird infolge des fiktiven Fahrstreifens 2 massgebend und ist auch von allen Erfüllungsgraden der Massgebende. Durch eine Verschiebung des fiktiven Fahrstreifens 1 kann der Erfüllungsgrad nTV,quer folglich nicht weiter optimiert werden. Es ist jedoch durch Verschiebung des fiktiven Fahrstreifens 1 der massgebende der restlichen Erfüllungsgrade zu maximieren.)
· Die Lage des fiktiven Fahrstreifen 1 ist im Grundriss zu dokumentieren.
[bookmark: _Toc56420347]
Inhaltliche Vorgaben Bericht
Die folgenden Inhalte sind – je nach Relevanz und Detailierungsgrad – Bestandteil des Berichts. Das Berichtslayout mit seiner Kapiteleinteilung dient als Vorlage. Individuelle Abweichungen sind möglich, sofern nach wie vor die geforderten Inhalte enthalten sind.
[bookmark: _Toc56420348]Kapitel – Kurzfassung
· [bookmark: _Hlk35945232]Umfang maximal ½ bis 1 Seite
· Grund der statischen Überprüfung
· Ergebnis der Zustandserfassung
· Ergebnis der Zustandsbeurteilung
· Ergebnis der Tragwerksanalyse
· Ggf. Massnahmenempfehlungen bzw. Empfehlungen zu weiterem Vorgehen
[bookmark: _Toc56420349]Kapitel – Datenblatt KUBA-ST
Die Resultate können beispielsweise wie folgt zusammengefasst werden:

[bookmark: _Hlk50036597]Die Erfüllungsgrade für KUBA-ST wurden auf Grundlage der [Norm SIA 269/1 (2011) αQ1 = 0.7; αQ2 = 0.5; αqi = 0.5 (Nr. 181)] ermittelt.

Dabei resultieren folgende Erfüllungsgrade der Tragsicherheit, wobei der jeweils massgebende in KUBA-ST einzutragen ist:
nTM,längs = [Erfüllungsgrad ergänzen]
nTM,quer = [Erfüllungsgrad ergänzen]
nTV,längs = [Erfüllungsgrad ergänzen]
nTV,quer = [Erfüllungsgrad ergänzen]
[Kurzbeschreibung von Laststellung und Nachweisschnitt der massgebenden Nachweise ergänzen, ggf. Besonderheiten im Nachweisverfahren wie z.B. Verwendung des oberen Grenzwertsatzes oder Berücksichtigung plastischer Umlagerungen erwähnen]

Entweder: Aufgrund von [Beschreibung der Risse bzw. des Gebrauchstauglichkeitsproblems] wurden Spannungsnachweise in der [Biegebewehrung, ggf. Ort spezifizieren] geführt, wobei folgender massgebender Erfüllungsgrad in KUBA-ST einzutragen ist:
nBM = [Erfüllungsgrad ergänzen]
[Kurzbeschreibung von Laststellung und Nachweisschnitt der massgebenden Nachweise ergänzen, ggf. Besonderheiten im Nachweisverfahren erwähnen]

Oder: Da keine Hinweise [ggf. begründen] auf ein Gebrauchstauglichkeitsproblem der Biegung bestehen, wurden keine Spannungsnachweise für die Biegebewehrung geführt. Daher ist folgender Erfüllungsgrad für die Gebrauchstauglichkeit auf Biegung in KUBA-ST einzutragen:
nBM = 9

Da keine Hinweise [ggf. begründen] auf ein Gebrauchstauglichkeitsproblem der Querkraft bestehen, wurden keine Nachweise geführt. In KUBA-ST ist folgender Erfüllungsgrad für die Gebrauchstauglichkeit auf Querkraft einzutragen:
nVM = 9
[bookmark: _Toc56420350]
Kapitel 1 – Allgemeines
[bookmark: _Toc56420351]Kapitel 1.1 – Auftrag
· Ausgangslage
· Anlass der Überprüfung:
· Primär: Statische Überprüfung aufgrund der aktuell gültigen Dauerbewilligung für Sondertransporte
· Sekundär: Bei besonderem Anlass und in Absprache mit dem Auftraggeber weitere Überprüfungsgründe aufführen
· Ziel der Überprüfung:
· Primär: Nachweis der normativen Sicherheit und ausweisen weiterer Reserven für Sondertransporte in Form von Erfüllungsgraden
· Sekundär: Bei besonderem Anlass und in Absprache mit dem Auftraggeber weitere Ziele aufführen
· Umfang der Überprüfung
[bookmark: _Toc56420352]Kapitel 1.2 – Grundlagen
· Offertgrundlage
· Vertragsgrundlage (inkl. ASTRA Vertragsnummer)
· Bisherige Geschichte / Studium der Bauwerksakten
· Zugrunde gelegte Normen
· Verwendete Literatur
· Verwendete Dokumente
· Nutzungsvereinbarung
· Projektbasis
· Beigezogene Pläne
· Drittleistungen
· Etc.
Beurteilung der Grundlagen: Hinweise auf fehlende relevante Dokumente sind hier aufzuführen.
[bookmark: _Toc56420353]
Kapitel 1.3 – Objektbeschrieb
· Bauwerksskizze
· Wichtigste Eckdaten, z.B.:
· Bezeichnung Objekt
· Lage und Abschnitt
· Baujahr, Erweiterungen, grössere Sanierungen
· Nutzung oberhalb, Nutzung unterhalb
· Konstruktionsweise
· Bauablauf, sofern statisch relevant
· Wichtigste Abmessungen
· Etc.
[bookmark: _Toc56420354]Kapitel 2 – Zustandserfassung und Zustandsbeurteilung
[bookmark: _Toc56420355]Kapitel 2.1 – Zustandserfassung
· Zustand gemäss aktuellem Inspektionsbericht (zusammenfassend)
· Festgestellte Abweichungen des Ist-Zustandes zum Zustand gemäss Inspektionsbericht (im Detail, jedoch nur soweit wie es für die Nachweise Relevant ist)
· Ggf. Verweis auf Laborberichte oder externe Untersuchungen mit kurzer Zusammenfassung
· Wesentliche Schäden, Veränderungen sowie Unregelmässigkeiten sind in diesem Kapitel oder im Anhang mit Fotos zu dokumentieren.
[bookmark: _Toc56420356]Kapitel 2.2 – Zustandsbeurteilung
· Folgendes ist an dieser Stelle in Hinblick auf die zu führenden Nachweise zu interpretieren und zu beobachten:
· Visuelle Beobachtungen aus der Begehung
· Erkenntnisse aus dem Studium der Bauwerksakten
· Prüf- und Messwerte
· Weitere relevante Fakten
[bookmark: _Toc56420357]Kapitel 2.3 – Prognose der Zustandsentwicklung
· Aussage bezüglich zeitlicher Gültigkeit der Nachweise
[bookmark: _Toc56420358]Kapitel 3 – Baustoffe
In diesem Kapitel kann ggf. auch der Baugrund behandelt werden.
[bookmark: _Toc56420359]Kapitel 3.1 – Aktualisierung der Baustoffe
· Aktualisierungsverfahren
· Ggf. Verweis auf Laborberichte oder externe Untersuchungen mit kurzer Zusammenfassung
[bookmark: _Toc56420360]Kapitel 3.2 – Bemessungswerte der Baustoffe
· Bezeichnungen
· Quantitative Berücksichtigung des Zustands
· Bemessungswerte
[bookmark: _Toc56420361]
Kapitel 4 – Tragwerkskonzept
· Konzeptionelle Überlegungen
[bookmark: _Ref38453035][bookmark: _Toc56420362]Kapitel 4.1 – Statisches Modell 1
· Beschreibung
· Lagerungsbedingungen
· Modellparameter, z.B. bei Stabmodellen:
· Spannweiten
· Querschnitte
· Stabsteifigkeiten
· Modellparameter, z.B. bei Plattenmodellen:
· Plattengeometrie
· Materialzonen
· Plattensteifigkeiten
[bookmark: _Toc56420363]Kapitel 4.2 – Statisches Modell 2
· Ggf. weitere statische Modelle nach Vorlage Kapitel 5.6.1 dokumentieren

[bookmark: _Toc56420364]Kapitel 5 – Einwirkungen und Lastkombinationen
[bookmark: _Toc56420365]Kapitel 5.1 – Nutzung
· Nutzung (nur die relevante Nutzung für die Nachweise)
· Lastmodelle, welche die Nutzung abbilden
[bookmark: _Toc56420366]Kapitel 5.2 – Einwirkungen
· Ständige Lasten
· Veränderliche Lasten
· Gemäss Auftrag ist Verkehr die Leiteinwirkung
· Begleiteinwirkungen (müssen nicht quantifiziert werden, falls sie offensichtlich nicht relevant sind)
· Aussergewöhnliche Einwirkungen sind ausdrücklich nicht Teil des Auftrags
[bookmark: _Toc56420367]Kapitel 5.3 – Einwirkungskombinationen
· Untersuchte Einwirkungskombinationen mit zugehörigem γ bzw. ψ
[bookmark: _Toc56420368]Kapitel 6 – Auswirkungen der Tragsicherheit
Die Unterkapitel dieses Kapitels enthalten die Auswirkungen bzw. Schnittgrössen der Tragsicherheit, wobei die Schnittgrössen hervorgehoben werden, die im folgenden Kapitel mit ihrem Widerstand verglichen werden.
Die Gliederung der Unterkapitel kann zum Beispiel nach Biegung/Querkraft, Längsrichtung/Querrichtung oder nach dem verwendeten statischen Modell erfolgen. Es wird empfohlen, im folgenden Kapitel die gleiche Unterteilung zu verwenden.
[bookmark: _Toc56420369]Kapitel 6.1 – Auswirkungen Biegetragsicherheit längs
[bookmark: _Toc56420370]Kapitel 6.2 – Auswirkungen Biegetragsicherheit quer
[bookmark: _Toc56420371]Kapitel 6.3 – Auswirkungen Querkrafttragsicherheit längs
[bookmark: _Toc56420372]Kapitel 6.4 – Auswirkungen Querkrafttragsicherheit quer
[bookmark: _Toc56420373]
Kapitel 7 – Nachweise der Tragsicherheit
· Widerstandsmodelle
· Verweise auf Normen / Formeln
· Annahmen
· Berücksichtigte bzw. vernachlässigte Grössen
· Für Nachweise, die an späterer Stelle mittels Tabellenkalkulation geführt werden, wird der Rechenweg an dieser Stelle vollständig dargelegt
Die Unterkapitel dieses Kapitels enthalten die Bewehrungen/Querschnittsparameter und die daraus folgenden Widerstände. Die Widerstände werden mit den Schnittgrössen aus dem vorherigen Kapitel verglichen. Es werden Erfüllungsgrade ausgewiesen.
[bookmark: _Toc56420374]Kapitel 7.1 – Nachweise Biegetragsicherheit längs
[bookmark: _Toc56420375]Kapitel 7.2 – Nachweise Biegetragsicherheit quer
[bookmark: _Toc56420376]Kapitel 7.3 – Nachweise Querkrafttragsicherheit längs
[bookmark: _Toc56420377]Kapitel 7.4 – Nachweise Querkrafttragsicherheit quer
[bookmark: _Toc56420378][bookmark: _Hlk38547104]Kapitel 8 – Auswirkungen der Gebrauchstauglichkeit
Die Unterkapitel dieses Kapitels enthalten die Auswirkungen der Gebrauchstauglichkeit, wobei die Auswirkungen hervorgehoben werden, die im folgenden Kapitel mit ihrer Gebrauchsgrenze verglichen werden.
Die Gliederung der Unterkapitel kann zum Beispiel nach Durchbiegungen und Stahlspannungen erfolgen. Es wird empfohlen, im folgenden Kapitel die gleiche Unterteilung zu verwenden.
[bookmark: _Toc56420379]Kapitel 8.1 – Auswirkungen Durchbiegungen
[bookmark: _Toc56420380]Kapitel 8.2 – Auswirkungen Stahlspannungen Biegebewehrung
[bookmark: _Toc56420381]Kapitel 8.3 – Auswirkungen Stahlspannungen Querkraftbewehrung
[bookmark: _Toc56420382]Kapitel 9 – Nachweise der Gebrauchstauglichkeit
Die Unterkapitel dieses Kapitels enthalten die Kriterien der Gebrauchstauglichkeit und den Vergleich mit den Auswirkungen. Es werden Erfüllungsgrade ausgewiesen.
[bookmark: _Toc56420383]Kapitel 9.1 – Nachweise Durchbiegungen
[bookmark: _Toc56420384]Kapitel 9.2 – Nachweise Stahlspannungen Biegebewehrung
[bookmark: _Toc56420385]Kapitel 9.3 – Nachweise Stahlspannungen Querkraftbewehrung
[bookmark: _Toc56420386]Kapitel 10 – Beurteilung der Resultate
· Beurteilung der Resultate in Hinblick auf Auftrag
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Statische Überprüfung SOBE beauftragen
Auftrag formulieren
Bauwerksakten bereitstellen
Inspektionsberichte bereitstellen
Auftrag klar  und Grundlagen vollständig?
Relevante Abweichungen dokumentieren
Inspektion  vollständig und aktuell?
Ist-Zustand anhand Inspektionsbericht festellen
Erfüllungsgrade ermitteln
anhand vorhandener Statik (Kap. 3.3.1.)
durch überschlägige Nachweise (Kap. 3.3.2.)
Normative Sicherheit nachgewiesen?
Empfehlung
Anlass zur Überprüfung
präzisieren, ergänzen
Regelmässige Überwachung (periodische Inspektionen) aufnehmen
Bericht prüfen, genehmigen
Erfüllungsgrade in KUBA-ST eintragen
Dauerbewilligung beurteilen
Detaillierte Nachweise vorschlagen
Durchführungskonzept formulieren
Bedarf an vertiefter Untersuchung darlegen
Aufwand abschätzen (eigener/dritter)
Vorschlag zu detaillierten Nachweisen prüfen
Freigabe des Vorschlags?
Laboruntersuchungen/Expertisen beauftragen,
Detaillierte Nachweise durchführen (Kap. 3.3.3.)
Überprüfung nach SIA 269 veranlassen
(separate Wegleitung)
Detaillierte Nachweise
nein
ja
ja
nein
ja
nein
akzeptieren
nein, überarbeiten
ja
Auftraggeber:
ASTRA EP
Auftragnehmer
Legende:
überprüfen
nein, Zustand akzeptieren
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